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► Nr.  VO/2022/11756
öffentlich

Lübeck, 16.12.2022
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung
2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

Bearbeitung: Jörg Kaminski (E-Mail: joerg.kaminski@luebeck.de Telefon: 122-2060)

Stiftung Lübecker Altstadt: Feststellung des Jahresabschlusses
2020
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

16.01.2023 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
24.01.2023 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
26.01.2023 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1) Der Jahresabschluss 2020 mit einem Jahresergebnis von -788,90 € wird gem. § 92
Abs. 3 GO S-H i.V.m. § 17 Abs. 2 Stiftungsgesetz S-H zur Kenntnis genommen.

2) Dieser Jahresfehlbetrag wird auf das Wirtschaftsjahr 2021 vorgetragen.

3) Die aus den Jahren 2017 bis 2019 bereits vorgetragenen Jahresfehlbeträge konnten auch in 
2020 nicht ausgeglichen werden und werden daher weiter vorgetragen.

4) Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes (VO/2022/11702), der im Prüfungsausschuss 
am 07.12.2022 abschließend beraten wurde wird zur Kenntnis genommen.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
2.280.5 – Stiftungsverwaltung zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Da nicht betroffen
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Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  
GO S-H

Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)
X Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X Nein 
Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:
Das weitere Vortragen der aufgelaufenen Jahresfehlbeträge 2017-2020 ist notwendig, da
keine verrechnungsfähigen Rücklagen mehr vorhanden sind.
Die Zukunft dieser Stiftung ist daher auf Prüfstand.

Anlagen:
Jahresabschluss mit Prüfbericht

Bürgermeister Jan Lindenau
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► Nr.  VO/2022/11702
öffentlich

Lübeck, 24.11.2022

Bearbeitung: Yvonne Bretfeld (E-Mail: yvonne.bretfeld@luebeck.de Telefon: 122-7103)

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 und des da-
zugehörigen Lageberichtes der Stiftung Lübecker Altstadt

Beratung, Erörterung und ggf. Empfehlung zum o.a. Bericht im Zuge der Erstbehandlung.
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Bericht über die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichtes 

der Stiftung 

Lübecker Altstadt 

zum 31. Dezember 2020 

 

 

 

 

 

Rechnungsprüfungsamt  

September 2022 
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Stiftung  
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Abkürzungsverzeichnis 

GemHVO-Doppik - Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen 

Haushaltsplanes der Gemeinden – Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik 

GO - Gemeindeordnung Schleswig-Holstein 

HGB - Handelsgesetzbuch 

HL - Hansestadt Lübeck 

Stiftung  - Stiftung Lübecker Altstadt 

RPA - Rechnungsprüfungsamt 
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1 Prüfungsgegenstand und Prüfungsauftrag 

Die Stiftung Lübecker Altstadt (Stiftung) ist eine gemeinnützige, rechtsfähige kommunale Stiftung des 

bürgerlichen Rechts und hat ihren Sitz in Lübeck. Sie wurde mit Urkunde vom 13. Dezember 1979 

errichtet. In der Sitzung der Bürgerschaft am 24. April 1980 wurde beschlossen, die Verwaltung der 

Stiftung der Hansestadt Lübeck (HL) gemäß § 17 Abs. 1 Stiftungsgesetz zu übertragen. Es handelt sich 

um Treuhandvermögen im Sinne von § 98 Gemeindeordnung (GO).  

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Stiftung für das Haushaltsjahr 2020 wurden vom Bereich 

Haushalt und Steuerung erstellt und jeweils am 24. November 2021 vom Bürgermeister der HL 

unterzeichnet. Der Jahresabschluss ist gemäß § 91 Abs. 2 GO innerhalb von drei Monaten nach Abschluss 

des Haushaltsjahres aufzustellen.  

Er ist gemäß § 44 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) spätestens bis zum 

01. Mai eines jeden Jahres der zuständigen Kommunalaufsicht und der Prüfungsbehörde vorzulegen. 

Der Jahresabschluss 2020 ist somit nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Frist aufgestellt und 

vorgelegt worden. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 und des Lageberichts 2020 erfolgt gemäß § 92 Abs. 1 GO in 

Verbindung mit § 116 Abs. 1 Nr. 1 GO durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA). Nach Abschluss der 

Prüfung legt der Bürgermeister gemäß § 92 Abs. 3 GO den Jahresabschluss und den Lagebericht 

zusammen mit dem Schlussbericht des RPA der Gemeindevertretung zur Beratung und 

Beschlussfassung vor. 

Gemäß § 92 Abs. 1 GO prüft in Gemeinden, in denen ein RPA besteht, dieses den Jahresabschluss und 

den Lagebericht mit allen Unterlagen dahingehend, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt 

worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und 

Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,  

6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist. 

Das RPA kann gemäß § 92 Abs. 1 GO die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken 

und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. 

Im Sinne einer zügigen Prüfung des zeitlich zurückliegenden Jahresabschlusses hat das RPA von dieser 

Regelung Gebrauch gemacht.  

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des zugehörigen Lageberichtes ist ab Mai 2022 durch das RPA 

erfolgt. Die Prüfung wurde risikoorientiert und unter Berücksichtigung von Wesentlichkeitsgrenzen 

durchgeführt. Soweit in diesem Bericht Vorjahreswerte angegeben werden, beziehen sich diese auf 

Werte des zum Stichtag 31.12.2019 erstellten Jahresabschlusses der Stiftung. 
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2 Vorjahre 

 

Thema RPA-Bericht Stellungnahme der 

Verwaltung 

Anmerkung 

JA 2011 bis 2020 

Aktive 

Rechnungsabgrenzungs-

posten (ARAP) 

Bildung eines ARAP für 

Zuschüsse zu 

Sanierungsmaßnahmen 

ist beim Zuschussgeber 

nicht zulässig. Dieses ist 

nicht gedeckt durch § 40 

Abs. 7 GemHVO-Doppik. 

 

Nach § 40 Abs. 7 

GemHVO-Doppik sind 

geleistete Zuschüsse für 

die Anschaffung und 

Herstellung von Vermö-

gensgegenständen als 

ARAP zu aktivieren, 

soweit das wirtschaft-

liche Eigentum nicht bei 

der Stiftung liegt.  

Keine Veränderung 

nach dieser Prüfung. 

Die Verwaltung setzt 

den Ansatz fort. Die 

Auffassung des RPA 

bleibt bestehen. 

JA 2011 bis 2019 

Stiftungskapital Das Stiftungskapital liegt 

um 9 TEUR unter dem in 

der Satzung bezifferten 

Stiftungsvermögen. 

Die Feststellung trifft zu. 

Der Ausgleich soll laut 

Lagebericht 2020 aus 

positiven 

Jahresergebnissen der 

Folgejahre aufgefüllt 

werden. 

Das RPA schlägt vor, das 

Stiftungskapital aus der 

Ergebnisrücklage, die 

aus Erträgen vergange-

ner Jahre entstanden ist, 

aufzufüllen.  

Die Verwaltung stimmt 

damit überein und hat 

in Aussicht gestellt, die 

Buchung mit dem 

Jahresabschluss 2021 

vorzunehmen 

 

 

3 Haushaltsplan 
 

Grundlage für die Haushaltsführung des jeweiligen Haushaltsjahres ist der Haushaltsplan. Der 

Haushaltsplan 2020 für die Stiftung wurde in der Sitzung der Bürgerschaft am 26. September 2019 

beschlossen (VO/2019/07978). Gemäß § 78 Abs. 1 GO enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr 

für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden 

Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen 

Verpflichtungsermächtigungen. Die allgemeinen Planungsgrundsätze sind in § 10 der GemHVO-Doppik 

geregelt. 
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Die Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplanes 2020 wurden folgendermaßen festgesetzt: 

 

Plandaten Erträge Aufwendungen Ergebnis  lfd. 

Verwaltungstätigkeit  

Ergebnisplan  700 EUR 1.800 EUR -1.100 EUR 

Plandaten Einzahlungen Auszahlungen Finanzmittel-

überschuss 

Finanzplan    

Laufende 

Verwaltungstätigkeit 

700 EUR 500 EUR 200 EUR 

Investitions- und 

Finanzierungstätigkeit 

0 EUR 0 EUR 0 EUR 

Saldo Finanzplan 700 EUR 500 EUR 200 EUR 

Die Finanzplanung weist eine Erhöhung der liquiden Mittel um 200 EUR aus.  

 

4 Jahresabschluss 
 

Der Jahresabschluss der Stiftung besteht entsprechend § 91 Abs. 1 GO aus der Bilanz, der 

Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beigefügt. Mit Datum 

vom 19. April 2021 bestätigt die Stiftungsverwaltung die Richtigkeit und Vollständigkeit aller für den 

Jahresabschluss angeforderten Erklärungen. 

 

 

5 Bilanz 

Die Anfangswerte stimmen mit der Schlussbilanz des Vorjahres (VJ) überein. 

 

5.1 Liquide Mittel 

Die Stiftung verfügt ausschließlich über Geldmittel, die sich entsprechend der folgenden Übersicht 

darstellen: 
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Liquide Mittel Jahresabschluss 

31.12.2019 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2020 

Bilanzposten 2.4 226.448 EUR 704 EUR 227.152 EUR 

Die in der Bilanz und in der Finanzrechnung ausgewiesenen liquiden Mittel stimmen überein. Der Betrag 

ergibt sich aus dem Bestand des Girokontos (6 TEUR), eines Sparbuches (0,7 TEUR) sowie einer 

Spareinlage mit Festzinsvereinbarung (220 TEUR). Die Salden wurden durch Auszüge belegt. 

Die liquiden Mittel sind mit 220 TEUR im Wesentlichen in einem Vertrag als Wachstumssparen angelegt. 

Daraus ergeben sich während der Dauer der Anlage folgende Erträge: 

 

Zeitraum Zinsertrag 

31.12.2019 387,13 € 

31.12.2020 790,24 € 

31.12.2021 1.011,07 € 

31.12.2022 1.361,73 € 

31.12.2023 1.934,57 € 

31.12.2024 2.470,51 € 

31.12.2025 1.094,84 € 

  

5.2 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 

 

Rechnungsabgrenzungs-

posten 

Jahresabschluss 

31.12.2019 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2020 

Bilanzposten 3 18.121,00  EUR 1.243,00 EUR 16.878,00  EUR 

Im Rahmen der Schlussbesprechung am 01. September 2022 ergaben sich keine neuen Gesichtspunkt 

zu diesem Prüfungspunkt: Das Rechnungsprüfungsamt steht nach wie vor auf dem Standpunkt, dass ein 

aktiver Rechnungsabgrenzungsposten nach dem Wortlaut des § 40 Abs. 7 GemHVO-Doppik nur bei der 

Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen anzusetzen ist1.  

Die Verwaltung hält an ihrer bisherigen Auffassung fest und wird keine Änderungen vornehmen, solange 

es keine neuen Erkenntnisse zu diesem Sachverhalt gibt.  

                                                      
1 VO/2018/05794 vom 12.02.2018 Stiftung Lübecker Altstadt 2011 bis 2014 

   VO/2020/08703 vom 19.02.2020 Stiftung Lübecker Altstadt 2015 und 2016 

   VO/2020/08704 vom 19.02.2020 Stiftung Lübecker Altstadt 2017 und 2018 

   VO/2020/09513 vom 10.11.2020 Stiftung Lübecker Altstadt 2019 
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5.3 Stiftungskapital 

 

Stiftungskapital Jahresabschluss 

31.12.2019 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2020 

Bilanzposten 1.01 215.236,00 EUR 0,00 EUR 215.236,00  EUR 

Das Stiftungskapital wurde in der Bilanz mit 208 TEUR ausgewiesen sowie einer Zustiftung von 7 TEUR. 

Es ergaben sich keine Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr. 

 

6 Ergebnisrechnung 

Gemäß § 45 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind in der Ergebnisrechnung die Erträge und Aufwendungen 

nachzuweisen. Die Ergebnisrechnung entspricht formal den gesetzlichen Vorschriften. Im Anhang zum 

Jahresabschluss sind die Ergebnisse der verschiedenen Kontengruppen den Planwerten tabellarisch 

gegenübergestellt. Daraus ergeben sich keine wesentlichen berichtsrelevanten Positionen in der 

Ergebnisrechnung. Es entstand ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 789 EUR. Damit entspricht das 

Jahresergebnis dem Haushaltsplan. 

 

7 Finanzrechnung 

Die fortgeschriebenen Planansätze und die Vorjahreszahlen sind richtig dargestellt. Der Endbestand der 

liquiden Mittel stimmt mit der Schlussbilanz überein. Die Finanzrechnung ist formal und rechnerisch 

richtig. Die vorgelegte Finanzrechnung stimmte mit dem Finanzbuchhaltungssystem überein. Es gibt 

keine wesentlichen berichtsrelevanten Positionen in der Finanzrechnung. 

 

8 Anhang 

Der Anhang steht im Einklang mit dem übrigen Jahresabschluss, er enthält die nach § 51 Abs. 2 GemHVO 

erforderlichen Angaben. Die nach § 51 Abs. 3 GemHVO-Doppik erforderlichen Anlagen-, Forderungs- und 

Verbindlichkeitenspiegel sind beigefügt und wurden geprüft. Es ergaben sich keine Beanstandungen. Die 

Anlagen entsprechen den gesetzlichen Mustern. 

Im Anhang wird unter den allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläutert, dass das 

Anlagevermögen insbesondere das Gründungsvermögen enthält. Das Gründungsvermögen umfasst 

ausschließlich die liquiden Mittel (Tz. 6.1.1). Damit ist der Bestand nachgewiesen. 

 

9 Lagebericht 

Die Stiftung führt aus, sie erfülle ihre Aufgaben gemäß Stiftungssatzung aus den Erträgen des 

Stiftungsvermögens und erreiche damit den Stiftungszweck der Förderung der Denkmalpflege der 
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Hansestadt Lübeck. Das der Stiftung zur dauernden und nachhaltigen Erfüllung des Stiftungszwecks 

zugewandte Vermögen (Stiftungsvermögen) würde in seinem Bestand erhalten.  

Entwicklung der letzten zehn Jahre 

 

Jahr Erlöse (+)  / Fehlbeträge (-) Eigenkapital davon Stiftungskapital  

2011 + 148,96 EUR 240.690,70 EUR 207.946,22 EUR 

2012 -290,05 EUR 240.400,65 EUR 207.946,22 EUR 

2013 + 1.018,15 EUR 241.418,80 EUR 207.946,22 EUR 

1014 + 1.279,49 EUR 242.698,29 EUR 207.946,22 EUR 

2015 + 1.348,88 EUR 244.047,16 EUR 207.946,22 EUR 

2016 - 5.086,35 EUR 238.960,81 EUR 207.946,22 EUR 

2017 -527,77 EUR 238.433,04 EUR 207.946,22 EUR 

2018 -415,05 EUR 246.363,54 EUR 215.236,22 EUR 

2019 -713,62 EUR 244.594,37 EUR 215.236,22 EUR 

2020 -788,90 EUR 243.805,47 EUR 215.236,22 EUR 

Daraus ist erkennbar, dass die Erlöse der Stiftung seit Jahren zurückgegangen sind. In den letzten fünf 

Jahren ergaben sich ausschließlich Fehlbeträge. Im Lagebericht wird dementsprechend darauf 

hingewiesen, dass durch die Einbrüche bei den Zinserträgen auf dem Kapitalmarkt, Aufwendungen für 

Abschreibungen sowie Serviceleistungen keine positiven Jahresergebnisse mehr erzielt werden können 

und somit der Stiftungszweck durch Gewährung von Zuwendungen nicht mehr erfüllt werde.  Eine 

Verbesserung der Situation werde erst ab dem Jahr 2024 prognostiziert. 

In den vergangenen zehn Jahren wurden insgesamt drei Projekte durch die Stiftung Lübecker Altstadt 

gefördert: 

 

2011 

Zuschuss für die Konservierung der Wandtäfelung im Dimkerschen 
Zimmer, Fleischhauerstraße 20 

 
2.880 EUR 

2013 

Zuschuss für Restaurierungsarbeiten an den Natursteinelementen an 
der Fassade des Wolpmann'schen Hauses Königstraße 81 in Höhe von  

 
4.000 EUR 

2016 

Förderung der Restaurierung des Rokokosaales im Erdgeschoss des 
Seitenflügels des Wolpmann'schen Hauses Königstraße 81 mit  

 
5.020 EUR 

Mit Hilfe der Erlöse aus der Anlage der liquiden Mittel (siehe Tz. 5.1) werden sich keine nennenswerten 

Zuwächse für eine nachhaltige Förderung von Denkmalpflegeobjekten ergeben. Die ohnehin sehr 
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geringe Anzahl an Förderprojekten wird weiter reduziert werden müssen. Der Abwärtstrend der Erträge, 

die sich bereits das fünfte Jahr in Folge als Fehlbeträge zeigen, führt dauerhaft dazu, dass das 

Stiftungskapital schwindet. Mit den bisherigen Zustiftungen lässt sich eine Umkehr dieser Tendenz nicht 

belegen. 

Vor diesem Hintergrund schlägt das Rechnungsprüfungsamt vor, die Auflösung der Stiftung zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt gemäß § 12 der Satzung zu prüfen und einzuleiten.  

Für die Auflösung ist kein besonderer Ablauf vorgesehen. Die Satzung bestimmt für den Fall der 

Auflösung, dass das Vermögen der Stiftung an die HL fällt. Diese hat es unmittelbar und ausschließlich 

für Zwecke gemäß § 2 der Satzung (Förderung der Denkmalpflege) oder andere gemeinnützige Zwecke 

im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung zu verwenden.  

Die Stiftungsverwaltung ist nach eigenen Aussagen in der Schlussbesprechung am 01. September 2022 

derzeit mit zahlreichen schwerwiegenden und umfangreichen Aufgaben befasst, sodass kurz- bis 

mittelfristig keinerlei Kapazität zur Verfügung stehe, sich mit der Frage der Auflösung dieser Stiftung 

auseinander zu setzen.  

Die Stiftungsverwaltung habe in diesem Zusammenhang bereits ein Gespräch mit der Stiftungsaufsicht 

geführt. Die Stiftungsaufsicht schlug die Umwandlung dieser Stiftung in eine Verbrauchsstiftung vor. 

Auch für die Vorprüfung einer entsprechenden Umwandlung verfügt die Stiftungsverwaltung derzeit 

nicht über ausreichende Kapazitäten. 

 

 

10 Zusammenfassung 

Insgesamt gibt der Jahresabschluss 2020 mit Anhang und Lagebericht ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage wieder.  

Die Prüfung des RPA ergab, dass das Stiftungsvermögen in seinem Bestand nachweislich erhalten wurde. 

In Höhe der Unterdeckung des Gesamtergebnisses, erfolgt ein Ausgleich mit der Ergebnisrücklage. 

Die Zukunft der Stiftung scheint jedoch entgegen den Prognosen im Lagebericht auch ab 2024 keine 

Erfüllung des Satzungszweckes zu ermöglichen. Die Abwärtstendenz der Zinserträge wird bei der 

derzeitigen Entwicklung der Zinsen nicht aufzuhalten sein. Die satzungsgemäße Förderung konnte in den 

letzten zehn Jahren nur in wenigen Einzelfällen erfolgen. Hinzu kommt, dass durch die aktuelle hohe 

Inflationsrate auch die Kosten der einzelnen Maßnahmen in der Denkmalpflege erheblich steigen 

werden, so dass die Förderung einzelner Maßnahmen im Verhältnis zu den bisherigen Maßnahmen noch 

geringer ausfallen wird. 

Der Inhalt der Tz. 5.2 Rechnungsabgrenzungsposten und Tz. 9 Lagebericht wurde mit der 

Stiftungsverwaltung und dem Bereich Haushalt und Steuerung im Rahmen der Schlussbesprechung am 

01. September 2022 ausführlich besprochen.  
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